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Überlegungen Ar gegenwärtıigen Diskussion
das stratrechtliche Abtreibungsverbot

Die Frage, ob das derzeit geltende generelle strafrechtliche Verbot des Schwanger-
schaftsabbruchs ($ 218 t' 1m ortgang der Stratrechtsreform geäindert bzw abge-
schafft werden soll, 1St se1it einıgen OoOnaten nıcht allein Gegenstand kontroverser
rechtspolitischer Diskussionen: S1e 1St arüber hinaqs ZU Gegenstand publizistischer
ampagnen geworden Diese ampagnen 7zıielen mehr darauftf ab, ıne bestimmte
Meıinung bzw. Stimmungslage den jetzıgen 718 StGB hervorzubringen oder

befestigen, als dıe VO Sachproblem her gew 15 nıcht einfache Diskussion durch HEG

Argumente weıterzuführen. Man könnte gene1igt sein versuchen, demgegenüber ıne
ebenfalls nur meinungsmäßige Gegenfront aufzubauen, einen bevorstehend
geglaubten Dammbruccl! abzuwehren Solche Emotionalisierung nutzt jedoch der
Sache wen1g. Be1i der rage ach der Retform des stratrechtlichen Abtreibungsverbots
handelt sich nıcht eın künstlich hervorgebrachtes, sondern eın wirklich VOTL-

handenes Problem, das zugleich Grundsatzfragen der Rechtsordnung und des
ethisch-sittlichen Fundaments UuUNseTECS Staates rührt. Es ann nıcht durch gelenkte
Spontanaktionen und Proteste, sondern, Wenn überhaupt, Nur durch ıne sachbezogene,
sıch auf Argumente stützende Auseinandersetzung einer 1n sıch begründeten und all-
gemeın akzeptablen Lösung nähergebracht werden. Dazu 1St erforderlich, da{fß ede
deıte, wohlbegründet und unabdingbar iıhr eigener Standpunkt auch sein oder schei-
Nen Mag, bereit 1St, sıch autf die Diskussion einzulassen und siıch damıt der Infrage-
stellung der eigenen Position 1m Hınblick auf iıhre Begründbarkeit AU.:  en

Vgl eLwa2 die Illustrierte der 9 Nr. 4/1971, das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, Nr. 3/1971,
134 f die Unterschriftensammlung „Aktion SOWI1e etliche weıtere Berichte ın Presse un ern-

sehen.
So oftenbar bereits 1m VEerT:  Cn Jahr das Passauer Bistumsblatt, WCCI11 6S angesichts VO  — Retorm-

überlegungen 218 StGB, deren Inhalt noch keineswegs bekannt WAal, davon sprach, der Bundes-
Justizminister wolle „Mord“ freigeben. Neuerdings verbreitet das Bischöfl. Generalvikariat Essen eın
Flugblatt die Aufhebung des 218 StGB, das offensichtlich mehr auf meınungsmälfsıge Stimu-
llerung als aut sachliche Diskussion und Überzeugung abzielt, vgl Frankturter Allgemeıine Zeitung

7A8 19/4,
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Der Ausgangspunkt der Diskussion

Fragen WIr zunächst nach dem Ausgangspunkt, VO  - dem AB ine Diskussion
die Notwendigkeit bzw Berechtigung des stratrechtlichen Abtreibungsverbots iın einem
relig1ös-weltanschaulich neutralen Staat gyeführt werden kann und muß

Dieser Ausgangspunkt kann nıcht die christliche Moral- und Sıttenordnung als
solche se1in. Das 1St heute, 1m Unterschied früheren Zeıten, auch Christen und
insbesondere Katholiken anerkannt Staatliche Rechtsordnung und christliche Moral-
un: Sittenordnung lıegen aut verschiedenen Ebenen: S1e sınd nıcht beziehungslos VO11-

einander 9 aber nach Zielsetzung und Funktion voneınander unterschieden.
Man gyebraucht SCIN das Bild Z7zweler sich schneidender Kreise, die einen gemeinsamen
Vektor haben, dieses Verhältnis eutlich machen. ber dieser Vergleich bringt
das spezifische Beziehungsverhältnis 7zwiıischen rechtlicher und sittlich-moralischer Ord-
NUNs nıcht adäquat 7.13: Ausdruck. Entscheidend 1St nıcht -  sehr, da{fß einen veme1n-

Bereich zwischen rechtlicher und sittlıcher Ordnung 1Dt, da{fß also bestimmte
ethisch-sittliche Fragen zugleich rechtliche Fragen sSind und umgekehrt das 1St sicher
zutreffend, und der Schutz menschlichen Lebens ISt eın klassisches Beispiel datür
sondern daß ethisch-sittliche Fragen und Probleme VO  = der Rechtsordnung einer
besonderen, AaUuUsSs Aufgabe und Funktion des Rechts sıch ergebenden Fragestellung DC-
regelt werden und geregelt werden müussen, und daß eben dıese Fragestellung VONN

der der sıttlıch-moralischen Ordnung unterschieden 1St uch 1in dem Bereich, Recht
und siıttliche Ordnung sıch „decken“, 1St nıcht Sache der staatlichen Rechtsordhung,
ethisch-sittliche Gebote und Verbote nach Inhalt un: Umfang ohne weıteres über-
nehmen, als Rechtsgebote und -verbote autzustellen un:! sanktıonıeren, SOIl-

dern HUr INSOWeIlt, als die spezifische Aufgabenstellung der Rechtsordnung dies E1 -

ordert oder nahelegt. Auch in diesem Bereich bedartf daher einer spezifisch rechtli-
chen, A4US den Zusammenhängen des Rechts CcWONNCHECN Begründung, ethisch-
sittliche Normen auch als notwendige Rechtsnormen erweısen oder postulıeren.

Die Aufgabe des Rechts in der modernen Gesellschaft äßt sıch, kurz gefaßt,
schreiben als dıe verbindliche, autf soz1iale Geltung abzielende Regelung des Üußeren
7zwıschenmenschlichen Zusammenlebens 1n einer Weıse, die iußeren Frieden, persOn-
ıche Freiheit und Sicherheit für alle und jeden einzelnen SOW1e die Ermöglichung aNZC-

Wohlfahrt sıchert bzw verbürgt. Diese Umschreibung dürfte unabhängıg sein
VO  } spezifischen relıg1ösen oder weltanschaulichen Zielvorstellungen; sS1e 1St iıcht
einem Vollendungszustand orıentiert, sondern Zielen, die notwendige Elemente

Sıehe Aazu die VO' Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardınal Döpfner, und dem
Vorsitzenden des Rates der ELKD, Bischof Dietzfelbinger, herausgegebene Denkschrift „Das Gesetz des
Staates Uun: die sıttlıche Ordnung“ (Gütersloh, Trier 11 „Allgemeın W11. heute anerkannt,
da{fß weder dıe spezifischen christlichen Wertvorstellungen noch Wertvorstellungen anderer Weltanschau-
ungsgruppeh durch die staatlıch Rechtsordnung verwirklıcht werden können. Religionen und
Weltanschauungen dürten cht der Versuchung erliegen, siıch mMI1t den Miıtteln der staatliıchen Rechtsord-
Nung als alleinberechtigt durchzusetzen.“
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des soz1alen Zusammenlebens in einer Gesellscha f} darstellen, die VO  a} der Subjekt-
stellung des Menschen, seiner personalen Freiheit und Würde als dem maßgeblichen
Orientierungspunkt für die Gestaltung ıhrer Ordnung ausgeht. Die Rechtsordnung
iSt, gesehen, nıcht primär Tugend- und Wahrheitsordnung, sondern Friedens- und
Freiheitsordnung *. Um der Freiheit der einzelnen willen beschränkt S1e sich darauf,
NUr die Mindestbedingungen e1nNes geordneten soz1alen Zusammenlebens, nıcht die
vielleicht wünschbaren Maxımalbedingungen rechtsverbindlich festzulegen; S1€ St,
das Wort Georg Jellineks aufzugreifen, „ethisches Mınımum“. Das schlägt sıch auch
1n den Kriterijien nıeder, nach denen sıch die Stratwürdigkeit menschlichen soz1alen
Verhaltens bestimmt. Das Prinzıp 1STt hier nıcht, ethisch-sittliches Fehlverhalten als solches
zZu ahnden, sondern dasjenige Verhalten bestrafen, durch das die Grundlagen eines
geordneten soz1alen Zusammenlebens 1n erheblichem aße gestOrt werden (Prinzıp
der Sozlialschädlichkeit) und das durch andere, wenıger eingreifende Mittel nıcht fern-
gehalten werden kann.

Auchund gerade VO  w dieser Grundlage AauS, die nıcht spezifisch rel1g1ös-weltanschaulich
bestimmt iSt: erscheint der Schutz des menschlichen Lebens als eın unabdingbares
Prinzıp jeder Rechtsordnung, die wirklich Rechtsordnung und nıcht lediglich iıne Art
tunktionierender Sozialtechnik se1in ll Dies allgemeine Prinzıp hat das Grund-
ZESETZ der Bundesrepublik ausdrücklich anerkannt un DOSILELV tormuliert. Es normiert
das „Recht aut Leben“ 1n Art 11 als ein Grundrecht für jedermann. Dıie ausdrück-
liıche Aufnahme dıieses Rechts auf Leben in den Grundrechtskatalog neben dem Recht
auf Freiheit der Person und körperliche Unversehrtheit, die ZUuU traditionellen Bestand
rechtsstaatlicher Verfassungen gehören 1St 1mM gemeindeutschen Verfassungsrecht ohne
Vorläufer Die Vermutung 1St nıcht abwegig, da{fßß die Väter des Grundgesetzes hiermit
auf ine ewußte Abwehr der lebensmißachtenden Praxıs des NS-Regimes abzielten
und damit aut eiınen besonderen Schutz des menschlichen Lebens durch den Staat

Ist durch diese verfassungsrechtliche Anerkennung des Rechts auf Leben auch der
Schutz des noch ungeborenen bzw werdenden menschlichen Lebens mMIt verbürgt? Diese
Frage kann nıcht Hınwelils darauf beantwortet werden, da{fß nach dem Bürgerli-
chen Gesetzbuch die Rechtsfähigkeit des einzelnen erst AmMIt Vollendung der Geburt“
( BGB) beginnt. Die Verfassung aßt sich nıcht anhand des BGB auslegen, S1e mu{
vielmehr AaUus sıch selbst, also hier AUS$S dem in Art I1 festgelegten Prinzip inter-
pretiert werden. Eınen ausdrücklichen Hınvwelils &1Dt der ext des Grundgesetzes nıcht,
und auch die Beratungen 1mM Parlamentarischen Katı in denen das Problem gesehen

L ESZAVE Böckenförde, Religionsfreiheit als Aufgabe der Christen, 1N dieser Zschr. 176 (1964/65),
209
4} Vgl Dürıg, In Maunz-Dürıiıg-Herzog, Grundgesetz, Kommentar, dnr Art. I1
Ö  Ö Das Bestreben, den Rechtsmifsbrauch der NS-Zeıt teste Dämme bauen, tritt 1n den Bera-

tungen des Parlamentarischen Rates den Grundrechten verschiedentlich als Leitprinzıp hervor; Aazu
AT Mangoldt, Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, ufl Frankfurt, Berlin 1955 Einleitung

ZzZum Grundrechtsabschnitt, 34 f Yn Mangoldt WAar celbst Mitglied des Parlamentarischen Rates Uun!‘
Vorsitzender des Grundsatzausschusses, der den Grundrechtsteil des beraten hat.
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wurde, geben keinen sıcheren Anhaltspunkt dafür, daß als Träger des Rechts auf
Leben auch das werdende menschliche Leben angesehen oder daß davon AduUSZE-schlossen wurde eht INa  w} auf das in Art I1 testgelegte Prinziıp ZUurück,
kommt daraut A ob der Unterschied zwıschen ungeborenem bzw werdendem
menschlichen Leben und geborenem menschlichen Leben schwerwiegend und CSSCNHN-
tiell 1St, da{fß sich daraus ine Rechtfertigung dafür erg1bt, den VO  ; Art I1 NOTr-
mierten Schutz YST beim geborenen menschlichen Leben einsetzen lassen bzw. ıhn
darauft beschränken. Das ISt indessen nıcht der Fall Medizinische und anthropo-
logische Forschung sind siıch heute darüber e1n1g, dafß sıch beim Übergang VO Wer-
denden menschlichen Leben ZU ebenden Menschen nıcht ine ırgendeinem
Zeitpunkt statthindende Zäsur, sondern ine kontinuierliche, nach eigenem 'Telos
verlautende Entwicklung handelt, deren biologisch-physiologische Voraussetzungen
schon einem sehr frühen Zeitpunkt, se1 unmittelbar mI1It der Befruchtung, se1 N
miıt Abschluß der Nıdation, gegeben sınd Allenfalls für diesen sehr frühen Zeitpunkt
kann VO einem qualitativen Übergang, dem Übergang VO (nur biologischen) Leben
ZU (werdenden) menschlichen Leben die ede se1In. Es ware somıt eın Akt reiner
Juristischer Dezısion, hne Rückbindung das Sachproblem, den besonderen Schutz
des Rechts auf Leben erst MmMI1t der Geburt ungeborene Kınder siınd generell nach dem

Schwangerschaftsmonat, bei besonderen Hilfestellungen schon nach dem Schwan-
gerschaftsmonat außerhalb des Mutterleibes lebensfähig oder erst miıt dem HS oder

Schwangerschaftsmonat hier 1St nurmehr ein Zeıtablauf, VO  w dem die selbstän-
dige Lebensmöglichkeit abhängt beginnen lassen. Solche dezisionären Festlegungen
verfügen 1mM Grunde über das menschliche Leben; ındem S1e schutzwürdiges VO  a} noch
nıcht schutzwürdigem menschlichen Leben ab- und unterscheiden, machen S1e sıch 7A0
Herrn über menschliches Leben, ıhm PA diıenen

Es sınd daher sowohl allgemeine, AaUuUs dem Grundcharakter der modernen, der
Subjektstellung des Individuums Orlentierten Rechtsordnung CWONNECNE Gründe als
auch pOS1t1V verfassungsrechtliche, die dazu führen,; daß der Schutz menschlichen 120:
bens, den die Rechtsordnung gewährleisten hat, das geborene menschliche Leben

Sıehe Aazu den Bericht ber die einschlägigen Beratungen bei A Doemming-Füßlein-Matz, Dıie
Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes: ahrbuch des öftentl]. Rechts, (1951; 61

Vgl Aaus der NCUCICEN Literatur: Blechschmidt, Vom Eı Z.U) Embryo, 1968; Kırchhoff, Der Beginndes Lebens AaUS biologischer Sıcht Beiträge Zur gerichtlichen Medizin, 2 9 1970; Zıiımmer, Der Begınndes Lebens: Deutsches Ärzteblatt 1968; terner Ka Zum Begriff der Leibesfrucht 1n 21585 StGB
Juristenzeitung 1970 4635

Soll wırklıch der konkrete Mensch Subjekt, „Zweck sıch selbst“ für dıe staatlıche und gesell-
schaftliche Ordnung se1N, mMu das folgerichtig einer Art „Definitionsverbot“ tür den Menschen
führen; enn jede Definition macht den Gegenstand, den S1e definiert, ıhrem Objekt, verfügt ber
ıh durch Ein- und Ausgrenzung. Den 1nwe1s verdanke ıch Proft. Robert Spaemann, Stuttgart. Fur
den Rechtsbereich äfßt sıch dieses Prinzıp ıcht unmıttelbar verwirklichen, weiıl dıie Rechtsordnung
auch 1m Hınblick aut den Menschen hne Definition ıcht auskommt. ber seine Anwendung besteht
darin, daß alle Definitionen ber den Menschen 1LLUT deklaratorische, Ausdruck für dem echt Vor-
gegebenes, ıcht ber konstitutivsetzende, als Ausdruck einer rechtlichen Entscheidung, se1n dürten.
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ebenso W1e das noch ungeborene, werdende menschliche Leben umtaßt 1' Geborenes
wı1ie no ungeborenes menschliches Leben stellen, VO Prinzıp her, 1n gleicher Weiıse
ein schützendes Rechtsgut dar 1 Das schließt nıcht AaUus, daß die Rechtsordnung
für den Schutz beider Formen menschlichen Lebens unterschiedliche Regelungen trifft.
Das ungeborene, werdende menschliche Leben 1St. durch ıne einzigartıge biologische
und existentielle Verbindung mıiıt dem Leben der Mutltter gekennzeichnet; daraus
können spezifische Kontfliktsituationen entstehen, die schwierige Abwägungsprobleme
aufwerfen, für dıe die Rechtsordnung ıne jeweıils ANSCMESSCNC, das Lebensrecht der
Multter ebenso W1e das Lebensrecht des werdenden Lebens berücksichtigende Lösung
finden muß

Man kann die Frage aufwerten, ob nıcht 1n der Konsequenz der bisherigen
Überlegungen liegt, nıcht LUr einen allgemeinen Schutz des werdenden menschlichen
Lebens durch die Rechtsordnung, sondern auch dessen strafrechtlichen Schutz für unab-
dingbar geboten erachten. Vom geltenden Vertassungsrecht her hat Dürıig diese
These verireten 5be den 218 StGB nicht, se1l der Gesetzgeber kraft der Verfas-
sungspflicht ZU Schutz auch des werdenden menschlichen Lebens gehalten, ih eINZU-
führen 1 Dem 1St Herzog, WwW1e Dürıg KOommentator des Grundgesetzes, mMi1t dem Hın-
Wwe1ls ENTIZSCHECNZECLFELCNH, dafß der politischen Entscheidung des Gesetzgebers überlassen
sel, 1n welcher Weıse den durch Art 11 gebotenen Schutz des werdenden
menschlichen Lebens realısıere 1 Die hier aufgerichtete Alternative trıftt 111,. nıcht
den Kern des Problems. Das Prinzıp, das sıch AUuUSs allgemeınen Überlegungen ergeben
hat un das dıe Verfassung positiv-rechtlich sanktioniert, 1St der wirksame Schutz des
menschlichen Lebens einschließlich des werdenden Lebens durch die staatlıche Rechts-
ordnung. Da sıch dabej eın unbedingt schützendes Rechtsgut handelt, 1sSt der
Staat orundsätzlich gehalten, auch das stärkste und eingreifendste Schutz- und Ab-
wehrmiuittel, das ihm Gebote steht, nämlich die Androhung und Verhängung VO  ‚}

Strafen, einzusetzen. ber diese Stratsanktion 1St ihrerseits nıcht Selbstzweck der
moderne Staat vertritt nıcht die Stelle VO  a (sottes Richtermacht sondern steht 1n
einem intentionalen Zusammenhang: Vermag s1e iıhr Ziel, den Schutz werdenden
menschlichen Lebens, 1ın der konkreten Wirklichkeıit 1n keiner Weıse mehr erreichen,
tührt S1e dessen vielmehr erhebliche Schädigungen für das soziale Zusammenleben

Für den Bereıch des Verfassungsrechts wird das VO  — der herrschenden Meıinung anerkannt. gl
Mangoldt-Klein, Das Bonner Grundgesetz, Aufl 1956, Anm. Art HE 186; Dürıg

1n Maunz-Dürig-Herzog, Grundgesetz, Rdnr. Art. IN erzog 1n : Juristische Rundschau 1969,
442; Stein, Lehrbuch des Staatsrechts, ufl EZ7E, 203; ohl auch Maunz, Deutsches Staatsrecht,

17 ufl 1969, 115 hne Aussage Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik,
ufl 1970, 150
11 Mıiıt Klarheit un ınn für die menschliche Würde hat dieses Prinzıp bereits das preufßische

Allgemeine Landrecht VO 1794, eın Werk des aufgeklärten Absolutismus, formuliert ($ 10 1€
allgemeinen Rechte der Menschheıit gebühren auch den noch ungeborenen Kındern, schon VO der Zeıt
ihrer Emptängnis.

F Dürıg 1n Maunz-Dürig-Herzog, dnr. 272 Art IL
13 Juristische Rundschau 1969, 445
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herbei, oder dient S1e LUr dazu, andere mögliche und wirksamere Schutzmafßnahmen,
die aber kostspieliger sind, unterlassen, wırd ıhre Notwendigkeit und auch ihre
Berechtigung {iragwürdig; S1e verliert dann 1mM eigentlichen Sınn ihren Gemeimnwohl-
bezug1

I} Die Notwendigkeit einer Reform

Werden die bisherigen Überlegungen als Ausgangspunkt der Diskussion den
AT StGB akzeptiert S1e könnten ıne gemeinsame Basıs se1n, auf die sıch alle

Bürger unNnserTes Staates, ungeachtet verschiedener relig1ö6s-weltanschaulicher Grund-
haltungen, ein1ıgen könnten lıegt allerdings zunächst die rage nahe, ob denn ine
Reform des Abtreibungsverbots überhaupt notwendig sel. Erscheint nıcht gerade ein
venerelles stratrechtliches Verbot, W1€E das geltende echt vorsieht, als notwendige
Konsequenz der staatlichen Schutzverpflichtung gegenüber dem werdenden mensch-
lichen Leben? Dieser Eindruck kann und mu{fß entstehen, WE In  ; 1Ur auf die
Seıite der Norm blickt Diıe Strafnorm des 218 StGB 1St, abstrakt und iın sich be-
trachtet, begründet; S1e bezweckt den Schutz eiınes nıcht anderer höherer Zwecke
und Ziele willen, sondern seiner selbst willen bestehenden Rechtsguts. ber WI1e
1St ıhre Wirkung und W1e sieht dıe Wirklichkeit Aaus, dıe sıch ihrer Geltung
und der S1€E handhabenden Praxıs entwickelt hat? Der Jurist, der nıcht alleın mMi1t 1n
sıch begründeten Prinzıpien, sondern miıt einer auf Verwirklichung, auf eftektive
soz1ıale Geltung angelegten und auch angewlesenen Ordnung Lun hat, annn von
dieser Seite nıcht absehen und mMu s1e 1n se1ne Überlegungen einbeziehen.

Die Schätzungen über die Zahl der jährlichen ıllegalen Abtreibungen in der
Bundesrepublik schwanken beträchtlich, weıl exaktes statıistisches Materıal darüber
naturgemäfß nıcht ZUuUr Verfügung steht 1 Orientiert 1a sıch den Schätzungen der
medizınischen Liıteratur, dıe die iın bestimmten Kliniken behandelten Abort-Fälle ZU:  =

Ausgangspunkt nehmen und dadurch eınen gew1ssen objektiven Bezugspunkt haben,
ergibt sıch bei bewufßrt vorsichtiger Einschätzung ine Zahl VO  Z 200 01010 bis

400 01010 1 Das sınd eLIwWwa 25—40%/0 der Lebendgeburten. (Die Zahl der Lebendgeburten
betrug 1968 969 525° 1969 903 458; 1970 S10 01010 17) Demgegenüber liegt die Zahl
der be1 der Polizei bekannt gvewordenen Abtreibungsfälle in den etzten Jahren 7W1-

VO' 25 1970 übersehen.
14 Dieser Zusammenhang wırd 1n der „Stellungnahme der Bischofskonferenz Zur Stratrechtsretorm“

Austührliche Angaben azZzu enthält die ntwort des Bundesministers der Justiz auf die Kleine
Anfrage des Abg. Dr Vogel und der Fraktion der CDU/CSU etr. die Problematik der Abtreibung:
Deutscher Bundestag Drucksache V4/2025: 2/3

Unsicherheitsfaktoren sind auch bei dieser Schätzungsgrundlage vorhanden, vgl dıe Darlegungen
1n der angeführten Drucksache V1/2025, Es wırd daher, auf einigermaßen zuverlässıgem Boden

argumentıeren, die untfere Grenze der Schätzungen 1n Ansatz gebracht.
Drucksache V1/2025, 2/3
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schen 3847 für 1961 und 1005 für 1969 wobe!ıl sich mi1t der Ausnahme eines Jahres
eine kontinuilerlich abnehmende Kurve abzeichnet 1 Da nach Ansıcht der medizini-
schen Lıiteratur die Zahl illegaler Abtreibungen 1n den etzten Jahren, bedingt durch
den 7zunehmenden Gebrauch empfängnisverhütender Mittel, rückläufig Ist, also für
1961 ıne Schätzung VO  e} 4.00 000 illegalen Abtreibungen sicher nıcht hoch gegriften
seın dürfte, ergibt sıch eın Bekanntheitsgrad VO  - etwa O51 0/9 oder, umgekehrt tor-
muliert, ine Dunkelzifter VO  e} II 0/9 Diese Zahlen beziehen sich, wohlgemerkt,
auf die durch Anzeıige oder SONStWI1eEe der Polizei ehbannt gewordenen Fälle, nıcht auf
die aufgrund solchen Bekanntwerdens dann aufgeklärten Fälle, deren Zahl noch dar-

liegt.
UÜberblickt INan die Zahl der SCn Abtreibungsdelikten erfolgten gerichtlichen Ver-

urteilungen, 1STt auch diese bedingt durch dıe Dunkelziffer denkbar gyering S1e
schwankt, wıederum kontinuierlich abnehmend, 7zwiıschen 1865 für 1961, 947 für 1965
und 605 bzw 626 für 1966 bzw 1967 1 Wiıchtiger noch als diese Zahl 1St die Art der
erfolgten Bestrafung. Die Schwangeren selbst, die dıe Abtreibung vornahmen bzw.vor-
nehmen ließen (SOg Selbstabtreibung), wurden in nahezu 0/9 aller Fiälle lediglich miıt
Geldstrafe oder miıt einer zur Bewährung ausgesetzZten Gefängnisstrafe 3 Monaten
estraft. Die Einzelaufschlüsselung für 1967 ergibt folgendes Bild verurteiılte Er-
wachsene insgesamt 301, davon Geldstrafe 116, Freiheitsstrafe bis Monat 63

(ausgesetzt ZUE Bewährung 62), Freiheitsstraten VO bıs Onaten 96 (ausgesetzt
90), vVvon bıs Onaten (ausgesetzt 22 VO  e} bis Onaten (ausgesetzt Z

Diese statistischen Daten sprechen für sıch. Sie lassen dıe rage mehr als berechtigt
erscheinen, ob und 1n welchem Umfang der gegenwärtıige Rechtszustand wirklich noch
einen Schutz für das werdende menschliche Leben darstellt oder ob, überspitzt tormu-
liert, der 218 StGB dadurch gilt, da{fß 1m Grunde nicht angewandt wird. Und
ebenso erhebt sıch die Frage, W as denn ein strafrechtlicher Schutz des werdenden
Lebens bedeutet, der dessen Abtötung in mehr als einem Drittel der Fälle Jediglich mit
Geldstrafen, 1in weiıteren 0/9 M1t ausgesetzten Freiheitsstraten VO  w nıcht mehr als

onaten ahndet, S1€e also dıe Klein- und Bagatelldelikte einreiht. Liegt in
einer solchen Bewertung nıcht ine schlimmere Entwertung des werdenden mensch-
lıchen Lebens, als WE ıne Bestrafung überhaupt unterbliebe?

Dıies 1St ındes 1LLUL dıe ıne Seıite der Sache Hınzu kommen die S1012 negatıven Wır-
kungen, die der derzeıtige Rechtszustand angesichts der geschilderten Gegebenheiten
hervorruft. Sıe lıegen einmal darın, da{fß eın Gesetz, dessen soz1ale Geltungskraft

Die Einzelangaben tür jedes Jahr finden sıch 1n der Anm 15 rwähnten ntwort des Bundes-
Justizministers, Drucksache V1/2025,

Die Angaben tür dıe Jahre 1961 bıs 1966 beı H.-J Rudolphi, Strattaten C das werdende Leben
Zeitschr. gesamTte Strafrechtswissenschaft, 83 971 105 Anm. 1; tür 1967 aus Bevölkerung
Uun: Kultur, hrsg. N Statist. Bundesamt, Reihe 9 Die Rechtspflege, 1968, 10/111 un 58/259 (1ın
der Zahl 626 SIN die nach Jugendstrafrecht ErgSansCNCHN Verurteilungen miterfaißt).

Bevölkerung und Kultur, (Anm Ü 1011 Die Straten für die nach Jugendstrafrecht
Verurteilten sind 1n dıeser Aufschlüsselung ıcht enthalten.
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problematisch un: gering 1St, daß 1n dem geschilderten Ausmafß ohne Sanktions-
tolgen aufend übertreten werden kann, dem Prinzıp der Rechtsgeltung als solchem,
einem wichtigen Faktor des Gemeinwohls gerade 1n einem freiheitlich demokratischen
Staat, 1n hohem aße abträglich sein MU Gesetze, dıe nıcht angewandt, Z soz1alen
Wirksamkeit gebracht werden, sınd eın Schaden für die Rechtsordnung insgesamt; S1e
tragen, über den konkreten Fall hinaus, ZU: Abbau der Gesetzesloyalıtät der Bürger
bei Es kann auch, zumal 1n unseTrer informationsgesättigten Zeıt, nıcht ausbleiben, da{fß
sıch die Situation, da{fß hier eın Gesetz besteht, das der praktıschen Geltung und entschie-
denen Durchsetzung sehr ermangelt, schnell „herumspricht“ und die erwähnten
schädlichen Folgen auslöst. Die Ööftentlichen Selbstbezichtigungen der etzten Monate
beweisen 65

Zu den negatıven Wirkungen gehört ZU andern, und das erscheint noch schwer-
wıegender, daß hier praktisch eın „Zuftfallsstrafrecht“ entsteht. Wer bei eiınem Bekannt-
heitsgrad VO  3 0,5—1 0/9 bzw einer Dunkelzifter VO  w 999; 0/0 schließlich VOT den
Rıchter kommt und bestraft wırd, verdankt das nıcht mehr der generellen Geltung
un: Durchtführung des Gesetzes, sondern iırgendeinem „Zatall“: hat, 1mM eigentli-
chen Sınn, Pech gehabt. Die Justiz, berufen ZUE gleichmäßigen Wahrung und Anwen-
dung des gyeltenden Rechts, wiırd teıls ZU Büttel für den Austrag privater Streitigkei-
ten und Racheakte, denn solche sınd vornehmlich, dıe bei dieser Dunkelzifter das
Delikt doch noch den Tag bringen, teıls ZU Vollzugsorgan für polizeiliche Zufalls-
trefter. Eben dies bringt wiederum dıe Gerichte dazu, 1n weıtem Umfang Minimal-
strafen verhängen, weıl s1e sıch mMi1t Recht solcher Umfunktionierung entz1ie-
hen trachten und der Gerechtigkeitsbezug einer aut Zuftfall beruhenden „vollen“ Strate
nıcht einzusehen 1ISt.

Fıne dritte negatıve Wirkung liegt darın, dafß der 218 StGB eiınerse1lts die zahl-
losen Abtreibungen nıcht mehr abzuwehren VEIMAS, anderseıts aber, 30} der auf-
rechterhaltenen tormellen Illegalität, die Abtreibungswilligen vieltach 1n dıe Isolierung
treibt S1e zxönnen sıch „offiziell® nıemand anvertrauen, entbehren daher auch des
helfenden Zuspruchs und dazu ZWIingt, da{fß die Ausführung der Abtreibung, wenn s1e
schon geschieht, sıch 1mM „Dunkeln“ vollzieht, überwiegend bei Kurpfuschern,
Engelmacherinnen und dergleichen, W 45 nıcht selten zusätzliche schwere gesundheitliche
Schäden für die Schwangeren mi1ıt sıch bringt Z

Was ergıbt sıch Aaus dieser Lage als Schlufßfolgerung? Zunächst: Der hier geschil-
derte Tatbestand äflSst sıch nıcht schon dadurch entkräften un: seine Herausforde-
rUung bringen, da{ß 8383  } autf dıe Dunkelziftern be] anderen Straftaten und das auch 1n

21 Wenngleich die 1n der öffentlichen Diskussion gelegentlich Zahl VO  Z mehreren Tausend,
Ja 15 01910 Todeställen jährlich als Folge illegaler Schwangerschaftsunterbrechung 1n den Bereich der Phan-
tasıe gehört die Gesamtzahl der gestorbenen Frauen 1m Alter VO' 15 bıs 45 Jahren hat 1967
1Ur 192 957 betragen vgl Drucksache V1/2025, besteht anderseits eın Anlads, diese gesundheıit-
lıchen Schädigungen bagatellisıeren der Ss1e miıt dem pharısäischen 1n weıls aut die „eigene
Schuld“ der chwangeren beiseitezuschieben.
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anderen Bereichen des sozialen Lebens auftindbare Auseinandertallen VO  } Norm und
Wirklichkeit hinweist. Es 1St Z W ar richtig, da{fß ıne Diskrepanz VO  ’ Norm und sozialer
Wirklichkeit nıcht schon als solche bedenklich 1St und die Anpassung der Norm die
Wirklichkeit erforderlıch macht. Eın derartiges Auseinandertfallen 1St vielmehr 1n gCc-
wıissen renzen ine allgemeine Erscheinung des sozialen Lebens. Jede Norm, auch die
Rechtsnorm, entfaltet gerade dadurch ihre verhaltensmotivierende raft und iıhren
normatıven Anspruch, da S1e sıch mMI1t der soz1alen Wirklichkeıit, die S1e normıiert, nıcht
deckt, sondern ıhr 1n einer Difterenz steht, ıhr tordernd gegenübertritt. Daher 1St
es auch grundsätzlich verkehrt, Berufung aut eın soziologisches Verständnıis des
Rechts dıie Aufhebung des Auseinandertallens VO  ’ Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit
ZUI Maxıme der Rechtsgestaltung erklären.

Die Sıtuation wiırd jedoch anders, WEeNnN das Spannungsverhältnis 7wischen Norm
und Wirklichkeit eın bestimmtes Ma{iß überschreitet. An dieser Stelle erhebt siıch ein für
die Rechtsordnung spezifisches und zugleich unumgehbares Problem, das für Ethik
und Moralordnung nıcht 1in gleicher Weıse besteht. Als eın normatıves System, das
seiner sozialordnenden (Gemeinwohl-)Funktion autf soz1ale Geltung angelegt und auch
angewı1esen 1St, MUu die Rechtsordnung gestaltet se1ın bzw werden, da{fß die einzelne
Rechtsnorm die soz1ale Wirklichkeit, dıe 1€ regeln und ordnen will, und die sıttlichen
Anschauungen der Adressaten, die sS1e sıch wendet, 1n irgendeıiner Weıse trıfit. S1e
kann (und mu{fß möglicherweise) AF sozialen Wirklichkeit und ZuUurF bestehenden Sozial-
moral in ein Spannungsverhältnis EreGtCHN: gerade bestimmte, VO  } Rechtsprinzıpien
her gebotene Verhaltensweisen abzustützen oder allererst herbeizuführen, aber dieses
Spannungsverhältnıis darf nıcht SOZUSAaSCIHL absolut werden. Trıitt dies ein, kommt

der Sıtuation, daß die rechtliche Norm der sozialen Wirklichkeit vorbeiläuft,
S1Ee nıcht mehr „greift“, da{fß die regelmäßig freiwillige Befolgung der Rechtsnorm durch
die Rechtsgenossen abhanden kommt, dıe iıne Bedingung für die Wirksamkeit und
Aktualisierbarkeit der staatlichen Zwangsgarantıe gegenüber den Rechtsbrechern 15t 22
Die Rechtsnorm schützt und sichert dann nıcht mehr, S1€e Schutz und Siıcherung g-
währen soll, sondern tragt eher dazu bel,; die staatliche Rechtspflege korrumpieren
(Anklage als ; Zufall®: Justiz als Mittel ZUr Austragung VO  - Privatfehden, Ahndung
mıiıt Minimalstraten usf.)

Die Rechtsordnung kann diıesem Dılemma, wenn INnan ennen will, nıcht eNt-

rinnen. Jede rechtliche Normierung muß auf dıe Standards der Sozialmoral und des
gesellschaftlichen Bewußflßtseins Rücksicht nehmen, darauf irgendwıe bezogen se1n, ll
S1Ee sıch nıcht VO  } vornhereın iıhrer so7z1alen Wirksamkeit berauben. Das gilt auch
dann, WENN diese Standards, m ethisch-sittlichen Prinziıpien, als „brüchig“

DD Die Einhaltung eıner Rechtsnorm, auf die die Rechtsgenossen miıt Massenungehorsam nNntwOrten,
ann auch nicht, CS se1 enn MI1t Terror, durch die staatlichen UOrgane „erzwungen” werden. Bedingung
der Wirksamkeit der staatlichen Zwangsgarantıe ISt, daß s1e LLUL C „Aufßenseıter“ eingesetzt
werden braucht. Eıne Rechtsordnung, die, bildlich gesprochen, 1UL S1165 wenn hinter jedem Bürger
eın Polizist steht, verliert daran iıhren Charakter als Rechtsordnung.
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erscheinen. Auch und vielleicht gerade dann bedeutet eın Weniger rechtlichem (5e-
bot, das aber Widerhall 1n der Rechtsgemeinschaft Aindet und wirklich durchsetzbar 1St,
ein ehr normatıver und soz1aler Wirkung. Denn auch die DOSItLV bewußtseins-
bıldende un: motivıerende raft des Rechts hängt davon ab, da{ß nıchts für das
menschliche Durchschnittsverhalten Unerreichbares, bezogen auf die gegebenen empir1-
schen Standards, verlangt. Das Recht 1St, generell un: zumal 1n einem demokratischen
Staat: kein Miıttel, ethisch-sittliche Haltungen und Anschauungen, deren Vorhanden-
seıin 1n Überzeugung und Haltung der Rechtsgenossen prinziıpiell iragwürdig yeworden
oder Zar weggeftallen 1St, koste W as wolle, stabilisieren oder wıieder hervor-
zubringen. Insbesondere strafrechtliche Gebote und Verbote stehen der Not-
wendigkeit, sıch bei der normatıven Regelung schwieriger un Kon-
iliktslagen und nıemand bestreitet Ja, dafß beim 7A8 SB ine solche
Konfliktsmaterie geht dem 1n der gegebenen geistig-gesellschaftlıchen (sesamt-
s1ituatiıon für den Durchschnittsbürger objektiv Zumutbaren orıentieren, wobeji diese
Zumutbarkeit ZWAAr unabhängig VOIN individuellen Fall, aber nıcht unabhängig VON

der generellen subjektiven Verfaßtheit dieser Menschen bestimmt werden kann 2 Alles
dies 1St, W as die prinzipielle Seite der Problematik angeht, übrigens bereits VO  e} einem
Klassiker den christlichen Rechtsdenkern gesehen und DESAZT worden A

Das Problem, das dıe gegenwärtige Wirklichkeit des 218 StGB aufgibt, 1St da-
mit reılıch och nıcht „dem Grunde nach“ gelöst. Denn dıe Sıtuation wiıird dann 1n
besonderer Weıse prekär, WE nıcht nur solche rechtliche Normen oder Grundsätze,
die War ıhren Kang haben, über die 11a aber auch diskutieren kann, 1n eın unüber-
brückbares Spannungsverhältnis ZUur sozialen Wirklichkeit geraten, sondern wenn dies

Man mache sıch klar, welcher Unterschied zwischen einem yläubigen Chrıisten, der AaUuUS$s cE1-
1E Glauben heraus jeden Menschen als Ebenbild Gottes begreift, un: einem Nıchtchristen, dem diese
Betrachtung verschlossen ist; 1mM Hinblick auf die (objektiv) mögliche „Antwort“ auf eıne durch erge-
waltigung entstandene Schwangerschaft besteht.

Vgl Thomas 7 Aquın, Summa Theologica I! H ITt. Der Artikel aANLWOFTeTt autf die
rage, ob durch das menschliche (jesetz alle moralischen Fehler (omnı1a vıtıa) verboten werden sollen.
Die ntwort 1St csechr VO' Sachnähe gekennzeichnet, da{fß s1€e austührlich zıtlert wırd  < „Das Gesetz
wıird als eıne Regel bzw. als eın Ma{ißstab tür die menschlichen Handlungen vegeben; eın Maßstab mulßß
ber dem homogen se1N, wotür als Ma{(ßstab oilt. Verschiedenes wırd nämlich MmMI1t verschiedenen Maifen
Cmn., Daher 1St 6S notwendig, da{ß auch die esetze den Menschen nach iıhrer (sıttlichen) Beschaffen-
eıt (conditionem) gegeben werden; denn, W1€ Isıdor SagtT, muß das Gesetz (für dıe Menschen) erfüllbar
SOW1e der Natur gemäfß un: der Gewohnheit (consuetudinem) des Vaterlandes gemäifs se1n. Die Fähig-
eıt bzw. das Vermögen des Handelns ceht ber AUS$S dem inneren Habitus bzw. der Beschaffenheit
hervor: Denn ıcht dasselbe 1st demjenigen möglich, der den Habıtus der Tugend ıcht hat, und dem-
jenıgen, der ıh: hat Das menschliche Gesetz wiırd ber einer Gemeinschaft VO: Menschen gegeben,
1n der der größere eıl ıcht 1n der Tugend vollendet ISt. Daher werden durch das menschliche (Gesetz
ıcht alle Fehler vıtıa) verboten, deren sich dıe Tugendhaften enthalten, ondern LLUTr die schwereren,;
deren sich auch der größere eıl der Gemeinschaft enthalten kann, un vorzüglıch solche, die auf die
Schädigung der Mitmenschen abzielen, hne deren Verbot (also) die staatliche Gemeinschaft ıcht erhalten
werden ann.“ Auft den Einwand, da sıttliche Fehler aber doch schon durch das atürliche (‚esetz
verboten seıen, ANtWOFrTtTeEeTt Thomas Berufung autf Augustinus, da{fß die „Jex humana“ „deficit ege
natural;ı“ (ebd. D RO ad
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bei1 einem fundamentalen Rechtsprinzip WI1ie der Unantastbarkeit menschlichen 1
bens, das tür iıne Rechtsordnung letztlich unaufgebbar 1St, einer estimmten Stelle
eintritt. Und eben dies kennzeichnet die Lage beim Abtreibungsverbot. Sind 1m tLe-

TenNn Fall pragmatısche Abwägungen un Lösungen durchaus möglıch und evtl. aNngSC-
bracht,; besteht in letzterem Fall sehr leicht die Gefahr, daß eıner in ıhrer Not-
wendigkeit durchaus einsehbaren relatıven Annäherung VO  e Norm und Wirklichkeit
willen, dıe das Ziel verfolgt, der Norm wieder orößere Wirksamkeıt verleihen, eın
Prinzıp preisgegeben oder doch tundamental durchbrochen wird, das auch und gerade
VO einer modernen Rechtsordnung unbedingt verteidigt werden muß

Aber kann U: diese Gefahr, die nıcht leugnen 1St, ıne Rechtfertigung se1n,
eintach beim bisherigen Rechtszustand belassen? Wohl nıcht. Denn gerade dieser
Rechtszustand bedeutet Ja, verschliefßt INa  z} die Augen nıcht VOT der Rechtswirklichkeıit,
die hervorgebracht hat, daß der Schutz des werdenden menschlichen Lebens kaum
mehr wirksam 1St. Wer iıh gleichwohl allein deshalb für ZuLt oder akzeptabel hält, weil
hıer in der normatıven Sphäre noch ıne heile Welt in orm eines generellen Verbots be-
steht, und sich nıcht dadurch heraustordern laßt, da{f diese normatıve Sphäre die Wirk-
iıchkeit wen1g ergreift, geht dem eigentlichen Problem vorbel. Er verschaftt sich
auf ine recht einfache, die Verantwortung für dıe zahllosen Abtreibungsopfer vernach-
lässıgende Art eın prinzıpientreues „Zutes Gewissen“. Dıie Fragestellung, VO  ; der Aaus

die verschiedenen Reformbestrebungen beurteilen sind, kannn daher nıcht darauft
isoliert werden, 1eweıt s1e das bisherige Prinzıp des generellen Abtreibungsverbots
preisgeben, S1€e MU: vielmehr die se1in, 1eweıt S1e zeeignet erscheinen, den gegenWar-
tigen schlechten Zustand 1 Hınblick auf den Schutz des werdenden menschlichen
Lebens und des Lebens der Multter verbessern oder ıh weıter verschlimmern. uch
darf die rage nıchtN werden, welche gesellschaftlichen Ursachen die derze1-
tige Diskrepanz VO  e} Norm und Wirklichkeit m1t herbeigeführt haben und w 1e ihnen
begegnet werden kann, und inwıewelt die bisherige Regelung vielleicht deswegen in
großem Umfang wirkungslos geworden ist; weıl 1n ıhr die Grenzen der Zumutbar-
keit 1m Hınblick aut bestimmte Konfliktslagen überschritten Z Da{iß dieses
Zumutbarkeitsprinzip für dıe staatlıche Rechtsordnung be1 der Festlegung VO  } Strat-
vorschriften Geltung beanspruchen kann, hat auch die Erklärung des Kommissarıats
der deutschen Bischöfe anerkannt, indem S1e die derzeıt geltende Ausnahme VO Ab-
treıbungsverbot, die 50 mediziniısche Indikation, die 1im Wiıderspruch den für Ka-
tholiken gültigen Vorschritten des kanonischen Rechts steht, für das staatliche echt
respektiert2 Dıie rage 1St freilich, ob damıt dem Zumutbarkeitsprinzıp 1n der CN-
wärtigen Sıtuation bereıts ausreichend Rechnung 1St.

» ber den 1er gemeınten Begrift der Zumutbarkeıt siehe ben 156
In diesem ınn ausdrücklich Eser, Retorm der Schwangerschaftsunterbrechung, 1n ? Dıie Medi-

zınische Welt 29 (19Z1); 726
27 Nach 2350, Cr 1st jede gezielte Tötung werdenden menschlichen Lebens untersagt auch

dann, WECeNnN das werdende Leben infolge besonderer Komplikationen das Leben der Multter mi1t
dem Tod bedrohrt der hne Eingriff Multter un ınd medizinischer Voraussicht nach sterben werden.
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Zugleich MU: InNnan sıch über tolgendes klar werden. Angesichts des soz1alen Tatbe-
stands der Abtreibung, w 1e derzeıt besteht, auf der eıinen, des Prinzıps der unbeding-
ten Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens aut der andern Seıte, bleibt jede Lösung,
die einen Ausweg AUS dem gegenwärtigen Auseinandertall VO  } Norm und Wıiırklich-
eıt sucht, ırgendwiıe unbefriedigend. Eıne deale, allseıts befriedigende Lösung kann

1er prinzıpiell nıcht gveben. Man sollte das auch aussprechen un zugeben, daß
Gegenstand der Diskussion und Auseinandersetzung eigentlıch ISt;, ıne Lösung fAin-
den, die die weniıgsten unbefriedigende 1St.

111 Die Vorschläge einer zeıitlich begrenzten Straflosstellung

Die Retormvorstellungen, die gegenwärtıg 1n der Oftentlichkeit stärksten PTrO-
pagıert werden, haben 1n der einen oder andern Weıise FA Ziel, gew1ssen Vor-
auSsetzZUunNgen die Abtreibung während der ersien Schwangerschaftsmonate stratfrei

lassen Z Diese Vorschläge können nıcht VO  w vornhereıin disqualifiziert werden. Es
gıilt vielmehr, sachlich-nüchtern fragen, ob mMi1t ihnen das Zıel, welches, WE nıcht
alle, doch die meısten ihrer Vertechter damıt verfolgen, nämlıch das werdende
menschliche Leben W 1e auch das Leben der Multter wırksamer als bisher schützen A
erreicht werden annn Der Gedankengang der Befürworter 1St eLtw2 tolgender: Da auch
eın generelles Abtreibungsverbot zahllose Abtreibungen nıcht verhindert, zudem dıe
erwähnten negatıven Begleitwirkungen hat, erscheint richtiger, während eıner be-

eıt die Abtreibung der Voraussetzung stratlos lassen, da{fß die
Schwangere vorher ıne Beratungsstelle aufsucht und/oder den Eingrift VO  - einem
Facharzt vornehmen äßt Dadurch wird möglıch, dem Entschlufß der Schwangeren
ZUuUr Abtreibung 1ın den Beratungen oder durch arztliıche bzw sonstige Vertrauensper-
ONnenN DOSIt1LV entgegenzuwirken S werden ferner Schädigungen der Schwangeren
durch Kurpfuscher eic vermiıeden, und äßt sıch für die spatere elt das generelle
Verbot (mıiıt Ausnahme bestimmter Indikationen) entschieden und wirksam hand-
haben

Dieser Gedankengang erscheint, denkt 11a über ih näher nach, nıcht stichhaltıg
Vielmehr steht befürchten, daß der erhoffte Rückgang der Zahl der Abtreibungen

Dazu gehören der Mehrheitsvorschlag des Alternativ-Entwurts AKE) eines Strafgesetzbuchs, der
Vorschlag des Juristinnenbundes, Vorschläge VO' Teilorganisationen innerhalb der SPD und der Vor-
schlag der FD  —-

Dies gilt insbesondere VO den Vertretern des Mehrheitsvorschlags des Alternativ-Entwurts e1nes
Strafgesetzbuches, vgl Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Besonderer Teıl, Strattaten
die Person, albbd., Tübingen 19270,

In diesem 1Inn insbes. dıe Begründung des Mehrheitsvorschlags des Alternativ-Entwurfs, vgl
(Anm 29
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dadurch nıcht erreicht, das Prinzıp des unbedingten Schutzes menéchlichen Lebens aber
aufgegeben wird. Diese Bedenken gründen siıch aut folgende Überlegungen:

Wırd die Schwangerschaftsunterbrechung innerhalb der ersten dreı Onaten -
ter den erwähnten Voraussetzungen stratlos gestellt, annn nıcht davon AauUS  Cn
werden, dafß eLtw2a die Ärzte einen solchen Abbruch 1Ur dann vornehmen werden, WEen

e1in wirklicher Indikationsfall, ine GEHSEG Gefahr für Leben oder Gesundheit der
Multter vorliegt. Es wiıird zahlreiche Ärzte geben, die handeln und schwangere
Frauen oder Mädchen entsprechend beraten, aber besteht, soziologisch gesehen, eın
hinreichender Grund für die Annahme, da{fß dies die allgemeıine Haltung der Ärzte-
chaft se1n wiırd. Es kann auch VO  ; der Arzteschaft weder noch ıhr ZUugemutet
werden, da{fß s$1e VO  w} sıch Aaus, AaUus iıhrem eigenen Ethos heraus, eın Prinzıp aufrecht und
wirksam erhält, das der Gesetzgeber als rechtliche Norm aufzustellen bzw festzuhalten
sich nıcht hat entschließen können. Dieser Vorschlag bedeutet daher 1n seiner recht-
lichen Wirkung, daß innerhal der ersten drei Schwangerschaftsmonate der Entschei-
dung der Schwangeren überlassen bleibt, ob S1e ıhr ınd behalten 11 oder nıcht, dafß
ıhr, 1, AR \ dıe Dispositionsbefugni1s über die Fortexistenz des werdenden menschli-
chen Lebens eingeräumt wiırd. Er wird auch in der Gesellschaft aufgefaßit werden.
Darüber können noch kunstvoll stilisıerte Formulierungen des Tatbestands nıcht hın-
weghelfen } Es wird also das Prinzıp, dafß menschliches Leben, einschließlich des WeI-

denden menschlichen Lebens, eın Rechtsgut 1st, das seınen Wert ın sich selbst hat, daher
grundsätzlıch unantastbar und VO  a} der Rechtsgemeinschaft unbedingt schützen 1St,

einer wiıchtigen Stelle durchbrochen bzw aufgegeben.
Die Erwartung, da{ß ine solche Regelung yleichwohl eiınem wirksameren

Schutz des werdenden menschlichen Lebens und des Lebens der Multter als bisher füh-
ien werde (SoOg. Eindiämmungswirkung), beruht aut Annahmen, deren Stichhaltigkeit
meınes Erachtens außersten 7Zweiteln begegnet. Diese Erwartung einmal OFraus,
daß die jetzıge generelle Strafvorschrift praktisch überhaupt heine verhaltenslenkende
Kraft mehr entfaltet, keine oder aum ıne Schwangere mehr VO  a} einer Abtre1-
bung abhält oder ıhr W 4S oft übersehen wird gegenüber dem Ansınnen eiıner Ab-
treibung durch Dritte (unehelicher Vater, Verwandte) einen Schutz verleiht. Das 1St
bislang nıcht bewiıesen: dürfte auch mangels einschlägıger empirischer Erhebungen,
reilich ebenso 1n der anderen Richtung, nıcht beweıisen se1n. Man 1St also auf be-
gründbare Vermutungen angewlesen. Hıer sprechen indessen für dıe Vermutung, daß
die Stratnorm des 218 StGB ıne ZW. 1 Vergleich anderen Stratnormen durch-
Aaus geringe, aber ennoch 1n iıne Rechnung stellende verhaltenslenkende Wirkung

31 Es mMu erstaunenN, WE die Vertreter des Mehrheitsvorschlags des Alternativentwurts meınen,
die gesetzestechnische Fassung der Straflosigkeit als Ausnahme könne dartun, da{fß dıe Bestimmung
ıcht als wıllkürliche Freigabe der Vernichtung werdenden Lebens verstehen sel, vgl Alternatıv-
Entwurf, (Anm 29); SE SO wen1g soziologischen Blick un Erfahrung ber dıe „Parallel-
Wertung 1n der Laiensphäre“ 1114A1l diesen Retormern eigentlich ıcht
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ausübt, die besseren Gründe d Das oilt VOT allem für den Schutz der Schwangeren
gegenüber Abtreibungsansinnen Dritter }

Diese Erwartung ZUuU anderen VOTAaUS, da{ß bei Wegftall einer generellen Strat-
vorschrı:if} die Vielzahl illegaler ZUgUuNSsteEN legaler Abtreibungen zurückgeht und damıt
einerselits eine posıt1ıve, auf Verhinderung der Abtreibung gerichtete Beratung, ander-
Se1Its eın Schutz der Schwangeren VOT den schädlichen Folgen unsachgemäßer Eıngrifte
möglıch WIrd. Auch das bleibt ine VascC Vermutung. Die Erfahrungen, dıe Schweden
MIt dem ersten gyroßen Liberalisierungs-Schritt gemacht hat, bestätigen diese Vermu-
tung keineswegs 34 und die Entwicklung 1n Großbritannien mMit seıiner jetzt 21/9-
Jahrigen liberalisierten Regelung der Schwangerschaftsunterbrechung äßt eher auf das
Gegenteıl schließen. Danach hat die Zahl der klinischen Behandlungen nach 5S0S künst-
lichen Aborten (der Anknüpfungspunkt für dıe Schätzung illegaler Abtreibungen) nıcht
abgenommen, ohl aber sınd zahlreiche Jlegale Schwangerschaftsunterbrechungen hin-
zugekommen 51

Dem stehen auf der anderen Seıite dıe prinzıpiellen negatıven Folgewirkungen
gegenüber, die dadurch eintreten mussen, dafß das Prinzıp der Unantastbarkeit mensch-
liıchen Lebens, einschliefßlich des werdenden menschlichen Lebens, durchbrochen wiırd.

Es erscheint ausgeschlossen, angesichts dieser Durchbrechung noch eın prinzıpielles
Argument finden, das die SS Euthanasie VO  o vornherein unzulässig macht. Das
Argument, daß werdendes menschliches Leben ITST nach dem dritten Schwangerschaflts-
on beginnt, also auch VO  3 dort eIst die Unantastbarkeit menschlichen Lebens
datıeren könne, 1St nach heutiger medizinischer und anthropologischer Erkenntnis
haltbar: der wissenschaftliche Meınungsstreıt geht hier allenfalls darum, ob dies mit der
Befruchtung oder MmMi1t der Nıdatıon entstehe. Es wırd also bei dem Vorschlag durch
ıne rechtliche Entscheidung willentlich über den Begınn der Schutzwürdigkeit
menschlichen Lebens verfügt 9l Wenn aber über den Begınn, AaUus welchem Grund oll N

dann ausgeschlossen se1n, daß auch über das Ende und überhaupt über Krıiıterien der
(unbedingten) Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens willentlich befunden werden
kann? Der Weg ZUuUr souveranen Entscheidung über den Lebenswert menschlichen E
bens durch die Menschen ISt, sehr das den Intentionen der Befürworter dieses NVOf-

Dıie Betürworter der Änderung gehen auch selbst cht davon Aaus, da{ß die Gesellschaft ber den
218 StGB schon ZUr Tagesordnung übergegangen sel; SONSLT ware S wen1g sinnvoll, sıch für dıese

Änderung nachdrücklich einzusetzen.
33 Darauft weıst auch H.-J Rudolphi, Straftaten das werdende Leben, Anm 19);
118, hın

Vgl Lang-Hinrichsen, Juristenzeitung 1963, L7
Dazu das Umfrageergebnis der British Medical Assocıi1ation bei 570 Frauenärzten, angeführt in

einem Bericht 1n der Schweizer Ärztezeıtung (1970); 1315
Auch die Berutung auf gleichartige Auffassungen 1n der trühen Kiırche, die, Ww1e Augustinus,

VO  3 einer „Beseelung“ des Embryos CTST nach 40 Tagen bzw. onaten ausgıngen, ann das icht
rechtfertigen.
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schlags zuwıder seın Mag, hier beschritten ö Es 1St auch eın einleuchtendes Argument
dafür finden, daß das Lebensrecht des noch ungeborenen menschlichen Lebens VO  3

dem des geborenen prinzipiell verschieden sel, da{ß 1m einen Fall dıe Dı1spositions-
befugn1s einer anderen Person, der Mutter, über dieses Lebensrecht prinzipiell mMOg-
lıch, 1m andern Fall dagegen VO  e} vornherein ausgeschlossen se1n oll Die besondere
biologische und existentielle Verbindung des werdenden menschlichen Lebens mi1t dem
Leben der Mutter, durch die spezifische und für Außenstehende schwer nachvollzieh-
bare Konfliktsituationen entstehen können, rechtfertigt und erfordert WAar besondere
Regelungen (z anderes Strafmals, Zulassung bestimmter Indikationen, Anerken-
Nuns besonderer Schuld- oder Strafausschließungsgründe), aber S1e annn nicht die Ent-

scheidungsfreiheit der Multter über den Fortbestand des noch ungeborenen menschlichen
Lebens rechtfertigen o

iıne wirksame Ahndung des Schwangerschaftsabbruchs nach der Dreimonatsfrist
wiırd, allen Erwartungen, kaum erreichbar se1n. Denn da die prinzipielle Un-

verfügbarkeit auch des werdenden menschlichen Lebens durchbrochen ist, haftet
der Zäsur gerade dieser Stelle das Moment der Willkürlichkeit und s1e mu{ die
Strafwürdigkeit der Abtreibung überhaupt 1n rage stellen. Denn W as wiıird l1er
eigentlich bestraft? Kriterium der Strafwürdigkeit 1St Ja nıcht mehr der Angrift aut das
werdende menschliche Leben als solcher 1St 1n diesem Zusammenhang AI dem Kreıs
beachtenswerter Rechtsgüter ausgeschieden sondern Krıterium 1St eın bestimmter
Zeitpunkt, dem dieser Angriff erfolgtö Aus welchem Grund oll aber eigentlich die
yleiche Tat,; ine Woche vorher begangen straflos, ıne Woche spater ausgeführt, straf-
würdiıges kriminelles Unrecht sein? Das einZ1g ersichtliche Argument, daß nach dem
dritten Monat die gesundheitliche Gefahr für die Schwangere selbst erheblich orößer
iSt, xiDt datür keinen zureichenden Grund ab Denn ıne strafrechtlicher Sanktıon fä-
hige allgemeine Pflicht, Gefährdungen der eıgenen Gesundheit vermeıden und sıch
gesund erhalten, kennt 1N1SCIC Rechtsordnung bislang nıcht. Das Stratfrecht wird
hier in Polizeirecht umgedacht. Es Aßt sıch daher mıt 7z1emlicher Sicherheit OTaus-

N, daß die gerichtliche Praxıs für die Stratfe be]l verbotenen Abtreibungen nach dem
driıtten Schwangerschaftsmonat be1 Minimalstrafen Jleiben wird.

37 Der 1n we1ls auf die Euthanasıe 1m rıtten Reich, der 1n diesem Zusammenhang 1n der öftent-
liıchen Diskussion ıcht selten gebracht wiırd, hat deshalb ıcht den Charakter eıiner böswillıgen Denun-
z1atıon, ondern weIlst autf eiınen leider bestehenden sachlichen Zusammenhang hın.

Zu diesem Ergebnis kommt allerdings neueEsSTENS tür die Zeıt bıs ZU) Schwangerschaftsmonat der
Heidelberger Strafrechtslehrer Bemmann, der für dıe Schwangere eine ErmManNEeNTLE defensive Notstands-
siıtuation gegenüber den Beeinträchtigungen ihrer Entfaltungsmöglichkeıt, die VOIl dem werdenden
menschlichen Leben ausgehen, annımmt (das werdende Kind erscheint Iso als rechtswidriger Angreifter auf
Rechtsgüter der Mutter) und ann eine generelle Duldungspflicht der Schwangeren celbst für dıe normalen
Beeinträchtigungen durch die Schwangerschaft verneınt. Vgl Bemmann, Zur rage der Strafwürdig-
eıt der Abtreibung: Zeitschr. ZEsAMTE Strafrechtswissenschaft, S3 (197195 91 Hıer wırd
der Indıyıdualismus 1n seın Extrem, das den eigenen Kollaps herbeiführt, übersteigert; schon der 1m
Stratrecht immer wieder herangezogene Gedanke der Sozialadäquanz, ier tfür das Verhalten des
werdenden Lebens, kommt al ıcht 1NSs Blickfeld

Sehr eindringlich wiırd 1€es dargelegt bei Rudolphi, 4.0 (Anm L 124

12 Stimmen 188, 161
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Möglıche Wege eıner Retorm

Die krıtiıschen Bedenken, die gegenüber den 50 Dreimonats- Vorschlägen geäußert
wurden, zeigen zugleich dıie Rıchtung A 1in der 1ne Retformlösung, die den Schutz
des werdenden menschlichen Lebens und des Lebens der utter gegenüber dem bis-
herigen, höchst unbefriedigenden Zustand verbessern wıll, ohne dabei dıe prinzıpielle
Unantastbarkeit auch des werdenden menschlichen Lebens 1mM Ergebnis preiszugeben,
gyesucht werden muß

Der Ausgangspunkt tür die stratrechtliche Regelung kann, auch WECI1LN 38R  } den
soz1alen Tatbestand der Abtreibung, W1e heute besteht, nımmt und die weılt-
gehende Wiırkungslosigkeit der jetzıgen Stratnorm 1n Rechnung tellt, keıin anderer
se1n als eın generelles Verbot des Schwangerschaftsabbruchs. Jede andere Lösung,
sehr S1e Aaus eın kriminalpolitischen rwagungen sıch nahelegen Mag 4 ibt
preıs, das ine Rechtsordnung, die den (konkreten) Menschen und seine Würde 1in den
Mittelpunkt stellt, nıcht preisgeben dart Auch die hohe Dunkelziffer bei Abtrei-
bungsdelikten 1St keıin stichhaltiger FEiınwand. Diese beruht Ja einem erheblichen
Teil aut der völligen eigenen Schutzunfähigkeit des werdenden Lebens, dem auch in
aller Regel keine Person Z Se1ite steht, dıe seine Vernichtung verhindern oder ZUr

Kenntniıs der Strafverfolgungsorgane bringen annn ä Diese besondere Schutzunfähig-
eit des werdenden menschlichen Lebens annn aber allerwenigsten Anlaß se1N, iıhm
auch noch den Schutz durch ine Stratnorm entziehen.

Zu diesem generellen Verbot können und mussen indessen gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand vermehrt Indikationstatbestände, die 1mM einzelnen 388  u umggrenzen
sınd, hinzutreten. Indem dadurch objektive Unzumutbarkeiten des jetzıgen Rechts,
3881 heutigen Bewufitseinsstand der Menschen und ıhrem ethisch-sittlichen
Vermögen, beseitigt werden, die Stratnorm auf diese Weıse menschlicher und erfüll-
barer wiırd, weıl s1e nıcht mehr ohne Berücksichtigung Konfliktslagen einfach-
hın ethisch-sittliche Höchstleistungen einfordert, 1St zugleich dıe Chance gegeben (freı-
ıch keine Gewißheıit), dafß das Verbot 1n seiner Umgrenzung stärker als das
bisherige wirksam und in der Rechtspraxis angewandt wird.

Dies 1St aber LUr die ıne Seite. Ebenso wichtig, W en nıcht Sal wichtiger sind
gesellschaftspolitische Maßnahmen, dıe, sSOWeIlt möglıch, die gesellschaftlichen Bedin-
ZSUNSCH beseitigen, AaUusS$s denen heute vielfach der Beschlufß illegalen Abtreibungen
entsteht. Die Mehrzahl der Abtreibungsfälle hat ihren Grund Ja nıcht 1n Bequemlich-
keit, Streben nach ungehemmtem Lebensgenufß oder ungestOrter Berutfskarriere
obwohl nıcht wenıge solcher Fälle o1bt sondern 1n materiellen, sozlialen, tamılılren
un psychischen Notsıtuationen, AUuUsSs denen in  - auf diese Weise einen Ausweg sucht.
Gegenüber hier möglichen Veränderungen und Verbesserungen darf das Strafrecht

Der Verfasser gesteht, daß selbst AaUS$S diesen rwäagungen eine Zeitlang geschwankt hat, ob die
Dreimonats-Lösung 1n der einen der andern orm icht doch akzeptabel se1ın könne.

41 Vgl Rudolphi, (Anm 19), 120
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1mM Grunde NUr einen „subsidiären“ Charakter haben Es 1St auch nıcht LLUT Sache des
Staates, sondern ebenso Sache der Gesellscha selbst, 1n diesem Feld tatıg werden,
insbesondere durch Bezeigung VO  } Solidarität. Eın Beispiel Aaus dem kirchlichen Bereich:
Wieviele illegale Abtreibungen mögen durch die Mißachtung mitverursacht se1n, die
dem unehelichen ınd und einer Jledigen Multter gerade 1im kırchlichen Raum und in
S1032 gut-katholischen Elternhäusern lange e1lt entgegengebracht wurde und teilweise
heute noch wiıird?

Die vorzusehenden Indikationstatbestände dürtfen nıcht dıie Funktion haben, autf
anderem Wege das gleiche Ergebnis W1e€e bei der Dreimonats-Freigabe erreichen.
Grundlage tür mögliche Indikationstatbestände muß ıhr Ausnahmecharakter seıin und
das Vorliegen einer objektiven Notstandssıtuation. Von einer solchen Notstandssıtua-
t10N aäßt sıch einmal dann sprechen, WECNN Wwel gleichwertige Rechtsgüter miıteinander
1n Konflikt stehen (Zz Leben und Gesundheit der Multter Leben und Gesund-
heit des ungeborenen Kındes), 7A2n andern dann, WE die Pflicht ZUrrF Austragung
der Schwangerschaft nach objektiven Gesichtspunkten, nıcht L1LLUTLr nach den subjektiven
Vorstellungen der Schwangeren, unzumutbar erscheıint. Kriterijen der Unzumutbarkeit
können dabej nıcht nach bestimmten religiös-sıttliıchen Überzeugungen, s1e mussen
nach den Ma{fßstäben einer säkularen Rechtsordnung bestimmt werden 4 In solchen
Konfliktställen kann die Rechtsordnung sıch, ohne das Prinzıp der Unverfügbarkeit
menschlichen Lebens preiszugeben, des strafrechtlichen Unwerturteils enthalten. Dıies
sollte allerdings, Ausuferungen vorzubeugen, nıcht 1n einer 1Ur beispielhaft ei-

läuterten Generalklausel geschehen, wıe der Minderheiten-Vorschlag des Alternativ-
Entwurfs vorsieht 4 sondern durch Aufzählung und Umgrenzung einzelner S1014 In-
dikationstatbestände. Nähere Beachtung verdient ferner die VO  e} Wımmer aufge-
wortfene rage4 dıe 1er nıcht weıter verfolgt werden kann, ob solche Indikations-
tatbestände als Rechtfertigungs- oder Schuldausschließungsgründe oder Zanz oder teil-
WweIlse als ine Art Stafverfolgungshindernis formuliert werden sollen, adurch
ZU Ausdruck bringen, da{ß die Rechtsordnung 1Nnsoweılt die Beurteilung VO  e

Unrecht und Schuld dem Urteil des einzelnen überläßt.
An einzelnen Indikationstatbeständen ware neben der bisherigen medizinischen

Indikation zunächst die SO ethische Indiıkation (genauer: Vergewaltigungsindikatıion)
1n Betracht „iehen. In dieser EXTIreMeEN Konfliktslage, werdendes menschliches
Leben durch eın Verbrechen der Multter entstanden 1St, mıt allen Folgen, dıe das
für deren seelische Verfassung hat, erscheint möglıch, da{ß dıe Rechtsordnung davon
absieht, die Schwangere mıt Strafsanktion ZUE Austragung der Schwangerschaft
zwıngen. Dıies reilich LLUTLT AaUus dem Gesichtspunkt der Unzumutbarkeit, nıcht N
elines mınderen Lebensrechts des aut diese Weise entstandenen menschlichen Lebens.

SO mıiıt echt Eser, Anm 26); FA
43 Vgl Alternativ-Entwurf, (Anm 29%

August Wımmer, Schutz des werdenden Lebens 1m kommenden Strafrecht: Der Katholische Ge-
danke, 19270, 93
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Hinzutreten annn und sollte ferner ine Indikation, die 1n Anlehnung Wım-
iner besten als „EXTNEIE Hıilflosigkeitsindikation“ bezeichnet wiırd. Deren Tat-
estand ware dabe1 dahin UumsgrenzeNn, dafß iıne nıcht behebbare menschlıche und/
oder soziale Verlassenheitssituation vorliegt, die bei der Schwangeren einer Art
seelischer Verzweiflung führt oder iıne schwere psychische Schädigung sicher
aßt 452 Die DECENAUC Formulierung müßte 1m einzelnen überlegt werden. Man könnte
diese Indikation auch 1n einen erweıterten Begrift der medizıinıschen Indikation e1IN-
beziehen;: denn menschliche Gesundheit ISt nıcht allein eın biologisches, sondern ebenso
auch ein psychisches Phänomen. ıne besondere Fassung 1St jedoch vorzuziehen,
deutlich machen, daß sıch bej dieser Indikation 1n aller Regel eın Versagen
der nahen Angehörigen oder der Gesellschaft handelt, die nıcht bereit oder tahig Sind,
der Schwangeren die notwendige menschlich-personale un soz1iale Hılte gewähren,
damıt s1e den Aufgaben und Anforderungen der Multterschaft menschlich einigermaßen
gewachsen 1St un: nıcht 1n 1ne Verzweıiflungssituation gerat. Dieser Indikätionstat-
estand ware dann zugleich ine permanente Herausforderung die Gesellschaft
un die staatliche Gesellschaftspolitik, ıh: durch orge für den Wegfall seiner Voraus-
SETZUNgECEN aufzuheben.

Schwierig 1St das Problem der SS eugenıschen Indikation. Sicher scheidet der Ge-
sichtspunkt staatlıcher Rassenpilege VO  ; vornhereın AaUsS, ber auch der Gesichtspunkt
des „Lebenswertes“ des schwer mißbildeten oder nıcht entwicklungsfähigen Kiındes
VEIMAS ıne Rechtfertigung, 111 Nan nıcht der Dispositionsfreiheit über menschliches
Leben die Tür öffnen, nıcht geben. Es bleibt auch hier die rage der (objektiven)
Zumutbarkeit für die Mutter, eın mMI1t moralischer Sıcherheit schwer un: irreparabel
geschädigtes ind AauU:  n un: ZuUuUr Welt bringen. ber das Problem lıegt hier
zugleich anders als 1n den übrigen Indikationsfällen, weil nıcht, WI1e On: 1n aller
Regel, ine unmittelbar gegebene ernste Getahr für die Gesundheit oder seelisch-soziale
Situation der Multter der Ausgangspunkt iSt, sondern doch ıne prospektive Gefahr.
Wenn CS, angesichts der bestehenden Konfliktslage, schließlich VO Strafgesichtspunkt
her tolerabel erscheint, W C111 sıch jemand diesem Leid und schweren Schicksal entzieht,
x1bt dann einleuchtende Gründe, dies auf dıe eıit VOTL der Geburt beschränken?
Und WE nıcht?

Hıngewilesen se1 noch auf dıe wichtigen und zugleich schwierigen Verfahrenspro-
bleme, dıe jede Indikationenlösung mı1ıt sıch bringt. Sıe 1m einzelnen erOrtern, C1=

forderte ıne eıgene Abhandlung. Dıie Wirksamkeıt jedweder Retorm 1St einem
wesentlichen Teil davon abhängig, da{ß hıer ıne sinnvolle, den Zugang Beratungs-
stellen oder Vertrauensarzten sichernde Lösung getunden wiırd.

Ebd 95
45239 In diıesem Tatbestand 1St der berechtigte Kern der SOß. sozialen Indiıkatıon aufgehoben; eıne dar-

über hinausgehende Anerkennung, die schon materielle und/oder soziale Schwierigkeiten als solche tür
eıinen Schwangerschaftsabbruch ausreichen ließe, ßr sıch ıcht rechtfertigen.
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Wird das generelle Verbot der Schwangerschaftsunterbrechung grundsätzlich bei-
behalten, stellt sıch die rage nach dem Zeitpunkt, VO  5 dem die Verbotswirkung
eingreift bzw.eingreifen mu{f. Für den geltenden Rechtszustand geht se1it einigen Jahren
die überwiegende, wWwenn nicht gar herrschende Ansıcht der juristischen Literatur dahin,
dafß VO  3 eıner Schwangerschaftsunterbrechung (die Ja, 1  u formuliert, einen Schwan-
gerschaftsabbruch darstellt) EerSsSt ab dem Zeitpunkt der Nıdation, der Eıinnistung des
befruchteten 1es 1ın der Gebärmutterschleimhaut, die Rede se1n könne, während Ma{f(l-
nahmen und Eingriffe, die VOTL diesem Zeitpunkt erfolgten, ıne Schwangerschafts-
verhinderung ZuU Gegenstand hätten 4 Begründet wiıird diese Auffassung damıt, dafß
erst mMI1t der Eınnistung des befruchteten Fıes die teste, grundsätzlich LU durch eiınen
Eingriff VO  w außen trennbare Verbindung mM1t dem mütterlichen Gewebe und die
völlige Umschaltung der entsprechenden Funktionsabläufe be1 der TAau eintreten, dıe,
biologisch-medizinisch gesehen, den Tatbestand der Schwangerschaft bzw. das Vor-
handenseın einer Leibesfrucht ausmachen 4 Vieles spricht dafür, da{fß sıch diese Inter-
pretatıon des gesetzlichen Tatbestands der Abtreibung, talls der Gesetzgeber nıcht 1ne
ausdrückliche Korrektur vornımmt, alsbald durchsetzen wird.

Es 1St daher fragen, ob 1ne solche Korrektur, häalt InNnan Prinzıp des grund-
sätzlich unbedingten Schutzes auch des werdenden menschlichen Lebens test, ertor-
derlich erscheint. Das 1St meınes Erachtens weder AaUuS$s prinzipiellen noch Aaus$s kriminal-
politischen Gründen geboten.

Dıie Gegner der geschilderten tatbestandlichen Umgrenzung der Abtreibung berufen
sıch darauf, dafß werdendes menschliches Leben schon MI1t dem Vorgang der Befruch-
L(ung entstehe. Nun 1STt gyewiifß richtig, daß durch die KonJugatıon VOoNn Samen- und
Eizelle Leben entsteht, ebenso w1e auch schon Samen- und Fizelle Je für sıch
Leben haben Die rage 1St allerdings, ob dieses Leben schon spezifisch menschliches
Leben, ob weıt individulert und strukturiert iSt, dafß Personsein und Geistbega-
bung, dıe den Menschen VO Seıin anderer Lebewesen qualitativ unterscheiden, darın
schon grundgelegt sind. Die kirchlich-theologische W1e auch die philosophische Tradı-
t10n hat bis 1in das Jahrhundert, Zu Teil bis 1n das 19 Jahrhundert hinein 1m
Hınblick auf die Entwicklung des Embryos 7zwischen „beseeltem“ und „unbeseeltem“
Leben bzw 7zwischen „ausgebildetem“ und „unausgebildetem“ Stadıium unterschieden
und erst für das beseelte Leben bzw das ausgebildete Stadıum die Qualität des Mensch-
se1Ns ANSCHOMMECN 4 Als diese Unterscheidung, die VO  >; der Vorstellung einer stufen-
welisen Beseelung wurde, durch die rortschreitende biologisch-medizinische

46 Sıehe Aazu die eingehende, auch die NEeEUETE medizinische Literatur berücksichtigende Darstellung
Von Hans Werner Lay, 7Zum Begriff der Leibesfrucht 1n 718 StGB, (Anm 8), 465

47 Lay, o’ 466/467
Sıehe azu Dölger, Das Lebensrecht des neugeborenen Kindes nd die Bewertung der Fruchtabtrei-

bung 1n der Bewertung der heidnischen un: christlichen Antike, 1n * Antıke un Christentum, (1934),
1 Schmittlein, Dıiıe Natur der menschlichen Leibesfrucht, Dıiss. München 1966, SOWI1Ee den kurzen,

aber sehr intormativen UÜberblick uch ber die rechtsgeschichtliche Entwicklung be1 H.-VW. Lay,
Anm. 8), 467468
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Erkenntnis über die Kontinuität des Entwicklungsvorgangs des menschlichen UOrganıs-
1L11US ıhre naturwissenschaftliche Basıs verlor, hat INa  . S1Ce aufgegeben und die Entste-
hung auch des menschlichen Lebens aut den Zeitpunkt der Befruchtung zurückverlegt.
Das 1St AUuS sıch noch kein anthropologischer oder philosophisch-theologischer Beweıs,
sondern zunächst LUr iıne NEUE Hypothese, dıe sıch ebenso W1e die früheren, heute als
unhaltbar erkannten, autf iıhre biologisch-naturwissenschaftliche Basis befragen lassen
mufß Die bıologisch-medizinische Forschung weiß heute, da{iß das HG Leben, das MmMit
der Befruchtung entsteht, bıs ZUr erfolgten Nıdation Eerst als Möglichkeit, 1n Poten-
tialıtät, gegeben 1ST twa 0/9 der befruchteten Keime gelangen überhaupt
nıcht ZUT: Nıdation, sondern werden VO  e der Natur selbst 1ın einer w VCI®
schwenderischen Selektion“ preisgegeben A YSt mıt der Implantation wırd das
vorher AUS sıch cselbst noch 53 biologischem Verlust verurteilte Keimmaterial“ 50
maternell ANgSCHOMMCN, entsteht die feste Verbindung und bergende Austausch-
beziehung ZU mütterlichen Organısmus, dıe 1L1LU.  - AaUusSs ihrer eigenen, 1n der Ver-
wirklichung nıcht mehr VO  e einem ungewiıssen hinzutretenden Ereign1s abhängigen
Intentionalität auf Geburt und personale Entfaltung hinstrebt ol Sprechen bei diesen
natürlich-biologischen Gegebenheiten nıcht die weıtaus besseren un gewichtigeren,
WECNN nıcht Salr zwingende Gründe dafür, da{fß dıe Entstehung werdenden menschlichen,
un das heißt personalen, durch die Ich-Du-Beziehung konstitujlerten Lebens erst MI1t
zustande gekommener Nıdation erfolgt 52? uch VO  w nıcht wenıgen Theologen, dar-

einem probaten Autor W1€e Kardıinal Mercıer, wırd diese Auffassung VeTI-

Lretfen 9
Der Jurist hat keine Kompetenz, die 1er anstehende rage entscheiden; WOTUMmM

1n diesem Zusammenhang geht, 1St 1ne Begründung dafür, da{fs dıe zwingenden
kriminalpolitischen Gründe, die ine Erstreckung der Strafdrohung nıcht
sonstıgen rechtlichen Schutzes, D gegenüber Gen-Beeinflussung und dergleichen
auf den Zeıitpunkt der Befruchtung sprechen, nıcht VO  - vornhereıin durch zwingende
anthropologisch-ethische Gründe Aaus dem Feld geschlagen werden. Kriminalpolitisch

Vgl Döring, Empfängnisverhütung, Aufl 1969, 41; Zıimmer, Der Begınn des Lebens:
Deutsches AÄrzteblatt 19658, 452

SO Zıiımmer-Brusis, Eıne biologische Definition der Schwangerschaft: Deutsches Arzteblatt 1970.
539, angeführt beı Lay, (Anm 8 9 467

51 Siehe azu Döring, (Anm 49), 41 ; Sauser-Vodopivec, Medico-theologische Anmerkun-
SCIH ZuUuUr Humanontogenese: (JOtt und Welt, Festgabe tür 2.1'1 Rahner, DA 857 spricht davon, dafß
VOTr der Einnistung dıe Zygote noch „aktuell und prospektiv total den mütterlichen neuro-vegetatıven
Lenkungsinstanzen ausgelietert“ se1 (das Zitat nach Lay, (Anm 8), 470)

Sollen wirklıch Jene atürliıcherweise abgehenden 50 0/9 der betruchteten Eizellen bereits „'Todes-
fälle“, VO  - theologısch gesehen ZUTr ewıgen Seligkeit berufenen menschlich-personalen Wesen sein? Wıe
würde Gott als Schöpfer 1er mM1t dem VO' ıhm geschaffenen Ebenbild durch seine Schöpfung verfahren
lassen? Dıie bisherige kirchliche Lehre und Praxıs zeıgte übrigens 1m Zeichen des alten (heute wohl
modifızıerten) Tautverständnisses eine bemerkenswerte Inkonsequenz 1n ihrer Einstellung zur Tauffähig-
eıt des Embryos und der Nichtausführung VO' Tauten bei Fehlgeburten der sonstigen Komplikationen
während der Schwangerschaft.

Vgl die Angaben be1i Böckle, 1n * Arzt nd Christ 1968,
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würde mM1t dıeser Erstreckung iıne Norm geschaffen, der VO  $ vornherein jede Chance
der Durchsetzung tehlte. Was 7zwiıschen Befruchtung und Nıdation eventuellen Ma{ßs-
nahmen TE Schwangerschaftsverhinderung geschieht, entzieht sıch Zut W 1e ganz
des Beweıses, aber auch schon der „Ermittlung“, dl der Staat nıcht nach Orwellschem
Vorbild auch den Intimbereich seiner Bürger seiner dauernden Kontrolle, Ausspähung
ust unterwerten. Der Strafrechtler ser spricht, ohl M1t Recht, davon, daß
insOoWweıt schon der Straffähigkeit, ungeachtet einer eventuellen Stratwürdigkeit,
mangele d uch VO  =) dieser Seıite her x1ibt renzen des Rechts, und INa  aD} sollte S16e,

der Geltung und Wıirksamkeit der Rechtsordnung willen, respektieren. Hınzu
kommt, dafß Zanz allgemein das Bewußtsein und die lebensmäßige Vorstellung tehlt,
be] Einwirkungen, die auf ine Verhinderung der Nıdatıon abzielen, würde
„abgetrieben“ oder „abgetötet“. Was hier geschieht, fällt bewußtseins- und vollzugs-
mäßig 1n den Bereich VO  a Verhütungs- bzw Geburtenregelungsmaßnahmen D D)as
weılst, VO  w der anderen Seıite, aut die prinzıpielle Frage ZUFu:  ck.

Die Ergebnisse, denen MSCEFE Überlegungen gelangt sınd, mOögen dem einen
wen1g weıtgehend und einer entschıiedenen Reform des AA StGB verschlossen, dem
andern die zulässıgen Grenzen möglicher Reform bereits überschreitend erscheinen.
Aber vielleicht mMag dıe hier unfernommMENeEe Gratwanderung 7zwischen tür NSsere

Rechtsgemeinschaft unabdingbaren Prinzıpien autf der einen, der bestehenden soz1ialen
Lebenswirklichkeit, die ordnen oilt, auf der andern Seite doch manche der 1n der
Diskussion anstehenden Fragen klarer und manche der schwierigen rechtlichen Pro-
bleme deutlicher werden lassen und die notwendige Diskussion selbst VO unnutzer
emotionaler Polemik entlasten.

Eser, (Anm 26)), 729
55 Hanack, 1: Der Nervenarzt 1969, 506 weist darauft hın, da{iß CS „ein ganz tormaler Unter-

schied“ sel, ob INa 1n das komplizierte Geschehen bei einer empfängnisfähigen Tau nach der Ejakulation
eine Miınute VOT der eine inute nach der Verschmelzung eingreife; das trıfft, angesichts der generellen
rechtlichen Zulässigkeit der Emptängnisverhütung, sicher den Stand des allgemeinen Bewußtseins.
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